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Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

Gmund, den 17. April 2026 

ZWECKVERBAND  ZtR AWRSERBESEIPIGUNG 
AM EE 

Beset 
Verbands4orsitzender 

ZWECKVERBAND 
zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee 

BEKANNTMACHUNG  

HAUSHALTSSATZUNG 

des 

ZWECKVERBANDES ZUR ABWASSERBESEITIGUNG 
AM r_PEGERNSEE 

Sitz: Gmund, Landkreis Miesbach 

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 und 26 Abs. 1 KonunZG in Verbindung mit Art. 63 ff GO, erlässt 
der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee folgende Haushaltssatzung: 

1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt im 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 1.050.000,-- £ festgesetzt. 

• Die von der Verbandsversammlung am 27.11.2025 beschlossene Haushaltssatzung 
2026/2027 wurde mit Schreiben des Landratsamtes Miesbach vom 25.02.2026, 
Az. 24.3-941-2025/004127 Kö, rechtsaufsichtlich geprüft und genehmigt. 

• Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt während des ganzen Jahres inner-
halb der allgemeinen Geschäftszeit zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes (83703 Gmund, Rainmühle 30) bereit. 

Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 

ab. 

2026 2027 

8.390.214 £ 9.515.322 £ 

8.976.321 £ 4.072.012 E 

§ 2 

Umlagen von den Mitgliedsgemeinden zum Finanzausgleich des Verwaltungs- und des Ver-
mögenshaushaltes werden nicht erhoben. 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsforderungsmaß-

 

nahmen wird im Haushaltsjahr 2026 auf 487.630 
und im Haushaltsjahr 2027 auf 2.600.000 festgesetzt. 
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Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

Ausgehängt am: 

Abgehängt am: 
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